
Housordnung
PETER

Diese Housordnung ist für die Schule und den Hort gültig

6ültigkeit
Unsere Housordnung soll die Grundlagefür ein gutes Miteinonder, erfolgreichesLernen und Arbeiten sein. Sie
gilt für olle Mitorbeitenden des Houses sowie für olle Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigten und 6äste
des Hauses. Diese Housordnunggibl uns Regeln für dos Lernen und Zusommenleben in der Schule und im Hort
vor. Sie wird mit dem Schulvertrag ausgehcindigt, isf auf der Homepage und im Schulhous einsehbor. Die Kinder
erholten einevereinfochte Form für ihr Logbuch.

Mit der Unterschrift ouf dem Schulvertrag erkennen Eltern die Housordnung on und verpf lichten sich im
Konfliktfoll, die Pädagoginnen und Pädogogenbei der Durchsetzung zu unterstützen.

l.Allgemeine Regeln
. Jede Schülerin, jeder Schüler hot dos Recht, ungestört zulernen.
. Jede Pödogogin, jeder Pödagoge hat dos Recht, ungestört zu unterrichten.
. treder hot dos Recht, ouszureden. I

. Gewolt wird nicht geduldetl

. STOPP - heißt aufhörenl

. Die Mitarbeiterinnen und Mitorbeiter hoben die Aufsicht und die Verontwortung. fhren Hinweisen ist
Folge zu leisten.

. Wir grüßen undbegegnen uns höf lich und rücksichtsvoll

. Wir helf en einander, unterstützen uns gegenseitig oder wir holen uns Rot und Untersfützung von einer
Pödogogin oder einem Pödogogen.

c Alle Kinder beteiligen sich über Dienste om Schulleben.

2. Zeiten
. Der Hort öffnet ob 07.00 Uhr für die Kinder
. Alle Kinder melden sich morgens bei den Erzieherinnen und Erziehern an.
. Ab 07.45Uhr gehen olle Kinder, Pädagoginnen und Pödogogenin die Stommgruppen. Es beginnt die

gleitende Stortzeit.
. Alle Kinder müssen bis 07.40 Uhr im Schulhaus sein, um eine ruhige Stortphose zu ermöglichen.
. Die Unterrichtszeit beginnt 08.00 Uhr und endet Mo-Do 15.00 Uhr, om Fr. endet sie 12.00 Uhr.
. Die Betreuungszeit durch den Hort endet 16.00 Uhr (mit Ausnahme vorher f estgelegter Schließzeiten)

3. Aktivpqusen
r fn den Aktivpousen gehen olle ouf den Hof .

. Am Ende der Pouse werden alle Spielgeröte ordnungsgemöß6ei den Schuppenchefs abgegeben.

Spielger öt e w er den n i cht verstec kt.
. Bölle, die über die Grenzen fliegen, werden nur durch Pödogoginnen und Pödogogen wieder zurückgeholt.
. Die Begrenzungen für Fußboll, Hondboll und Bosketboll sind einzuholten.
. Beim Spielen ouf dem Klettergerüst oder den Reckstangen ist ouf besondere Rücksichtnohme zu ochten.

Es wird nicht geschubst oder gedrcingelt.
. Bei Pegenwet'f er gilt eine Houspause. Dobei werden die Röume durch die jeweilige Aufsicht geöffnet und

ouch wieder verschlossen.

4. tlÄittogspouse
. Dos Mittogessen findet von 12.00 - 13.00 Uhr statf.
o Alle Kinder woschen sich vor dem Essen dieHände, nehmen ihre Trinkf losche mit und setzen sich zu

ihrer Essenszei'l an einen Tisch.
. Während der Essenszeit sprechen wir nur leise.
. Wir ochten dorouf , so wenig Essen wie möglich wegzuwerf en.
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Noch dem Essen bringt jeder sein Geschirr ouf den Geschircwagen, wischt seinen Plotz qb und verlösst
den Speiseraum entweder zum Hof oder zum Unterricht.
Der Aufentholt in der Umkleidekobine ist nicht gestottet.

5. Unterricht
. fm Unterricht gelten dievereinbarten Regeln.
. Es wird niemand beim Lernen gestört.
. Die Unterrichtsruhe ist die Voraussetzung für konzentriertesLernen und wird von jedem eingehalten.
. Die Arbeitssochenwerden vor Unterrichtsbeginn bereitgelegt und anschließend ouch wieder ordentlich

weggeröumt.
. Mit dem Eigentum der Schule wird genauso gewissenhaft umgegangenwie mit den eigenen Lernmitteln.

6. Verholten im Schulgeböude und ouf dem Schulgelönde
. fm Schulhaus wird nicht geronnt.
. Es wird von jedem Kind und Erwochsenen ouf Souberkeit geochtett
. Abf alle werden in die entsprechenden Behcilter entsorgt.
. Fensfer werden nur durch die Pödogoginnen und Pödagogen oder unter deren Aufsicht geöffnet.
. Die Toiletten sind keine Aufentholtsräume. fch verlosse noch dem Händewaschen zügig diesen Bereich.
. Die Toiletten sind souber zu verlossen.
. Nochmittogs werden nur die Röume genutzt, die durch dieHorterzieherinnen und Horterzieher frei

gegebenwerden.
. Noch dem Unterricht/Hort werden dieFenster verschlossen und die Türen obgeschlossen.
. Umzieh en findet in der Garderobe statt. Jocken werden ordentlich on die Hoken gehöngt , Schuhe

w er den ordent I ich w eggesl ellt .

. Die Ranzenfächer sind in jedem Foll zu nutzen.

. Bei Unterrichtsgöngen, z.B. zum Sport oder Schwimmen, gelten die durch diePödagoginnen und

P ädagog en vo r g eno m m enen B el ehr ungen.

7. AÄitbringen persönlicher Gegenstände
. Die Benulzung von eigenen Hondys, Toblets, Smortwatch es oder öhnlichen elektronischen Geräten ist in

der Schule von Beginn bis zum Ende des Schultages für Kinder nicht erloubt. Wöhrend dieser Zeit sind
dieGeröIeauszuscholten und verbleiben im Ronzen. Die Hoftung wird dofür nicht übernommen.

. Dos Mitbringen von Spielzeug erfolgt auf eigene Verontwortung und nur om Spielzeugtog (letzter
Freitag im Monot).

8. Noch dem Unterricht
o Jedes Kind röumt seinenPlatzauf , pcckt seinen Ronzen und stellt diesen in sein Ronzenfoch.
. Jedes Kind meldet sich beim Hort on 6zw. ab.

9. Wchrnehmung des Hqusrechts Verstöße gegen die Housordnung
. Das Housrecht wird im Auftrag des Schultrögers von der Schulleitung wohrgenommen.
. Bei schweren Verstößen gegen diese Housordnung können Kinder von Unternehmungen

(Klossenfohrten, Ausf lügenetc...) ousgeschlossenwerden.Zuvor werdenGespröche mit den

betreffenden Kindern und Eltern geführt.
. fm Einzelfoll können pädogogische Moßnahmen oder Ordnungsmaßnohmen im Sinne des

S chulgeset zes (Söchsschu 16) ver höngt w er den.
. Bei schweren Verstößen der Eltern oder Göstegegen diese Hausordnung konn die Schulleitung von ihrem

Housrechf Gebrauch mochen.
. fn schwerwiegenden Fcillen konn der Schulvertrogaußerordentlich gekündigt werden.
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10. Pflichten der Soroeberechtiqten
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Elternhaus und Schule hoben einen gemeinsomen Erziehungs- und Bildungsouftrog.
Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung der Eltern am Schulleben (Eltern-A6s).
Verspötungen, Versäumnisse und Krankmeldungen werden vor Unterrichtsbeginn der Schule bis
spötestens 7.30 Uhr über Hort Pro bzw. telefonisch mitgeteilt.
Erfolgt bis 08.00 Uhr keine Abmeldung und ist über die bekonntgegebenen Notrufnummern niemand

erreichbar, ist die Schule zum Hondeln verpf lichtet und wählt den Notruf.
Gemöß des S26 des Schulgesetzes (Scichs5chu16) besfeht für jedes Kind eine Schulpf licht. Ausnohmen

sind nurauf schrifflichen Antrag möglich - bei bis zu2Tagen bei den Stommgruppenleiterinnen und

Stam mg r u p p enl eit er n, b ei länger en Teit en bei der 5 c h u I I ei t ung.

Kinder, die on einer übertragbaren Kronkheit leiden oder kronkheifsverdöchf i9 sind (Erbrechen , Fieber
etc.), dürfen die Schule nicht besuchen. Die Schule ist unverzüglich vom Eintritt des Kronkheitsfolls zu

unterrichten.
Bei überdurchschnittlich höuf igen Erkronkung en des Kindes ist durch die Schulleitung dos Anfordern
eines ärztlichen Attests moglich.

Medikomentewerden den Kindern nicht verobreicht. fst dies inzwingenden Föllen notwendig, konn eine

Vereinborung zur Medikamentengobe mit der Schul- bzw. Horlleitung obgeschlossen werden.
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11. Schlussbestimmungen
. Diese Housordnung wurde durch die Schulkonlerenz am 025 bestötigt. Mit der

Bestötigung durch die Unterschriften der Vertretungen tritt diese sofort in Kroft

Delitzsch, Ot.O6.2025

Kotrin Kirchner
Schulleiterin

Anjo Kissinger
Hortleiterin

Kothrin Homonn

l.Vorsitzende ER

J T zender
Ev. Schulzentrum Delitzsch e.V


